
r AR-Mitglieder sind keine vertreter von Partikularinteressen
ihrer Wähler oder Entsender

r Unterschied Werksausschu6 Eigenbetrieb
{= Gemeindeausschuß} unC AR (= Organ der Gesellschaft)

r AR-Mitglieder sind ausschließlich auf das sog.
U nternehmen s intel*-sse'+erpf t lchtet

Folge: - Keine Weisungsgebundenheit

- Haftung gegenüber Gesellschaft

r Vorrang i.S. d. S 113 Abs. 1 GO NW

Die Verpflichtung der AR-Mitglieder auf
das Unternehmensinteresse

r AR-Mitglieder nur dem lnteresse de Unternehrnens
verpflichtet

r Weisungen Dritter unbeachtlich

r Kommunalrechtliche Weisungsrechte
gesellschattsrechtlich nicht bindend

r Kein Eintluß auf Rechtswirksamkeitvon
Auf sichtsrats-beschl üssen bei Nichtbef ol g un g von
Weisungen

Weisungen von außen



r Zentrale Pflicht der AR-Mitglieder

r Gitt für .vertrauliche Angaben und Geheimnisse"

r Gilt auch gegenüber kommunalen Gremien

I Grenzziehung zwischen erlaubter und unerlaubter
Offenbarung

+ im Zvraeifel Entscheidung ds Ceamtaufsichtsrats
einholen

EWitsERA

Versehwiegenheitsptlicht

r Haftung grundsätzlich nur gegenüber Gesellschaft

r HaltungsausschluB durch Satzung oder
Einzelvere[nbarung unzutässig

r Interne Haftungsfreistellung (S 113 Abs.6 GO NW)

r Abberufung aus AR

r Bei VerstoB gegen Verschwiegenheitspllicht
strafrechüiche Sanktion nach S 4O4 AktG bei
Strafantrag der Gesellschaft

Folgen pflichtwidrigen Verhaltens


